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Gesetz
über den Verkehr mit Sprengmitteln 

— Sprengmittelgesetz —

vom 25. März 1982

Die Verwendung von Sprengmitteln und anderen Explosiv
stoffen gewinnt in bestimmten Bereichen der Volkswirtschaft 
wachsende Bedeutung. Zugleich ergeben sich aus der Ver
wendung von Sprengmitteln und anderen Explosivstoffen 
hohe Anforderungen an den Schutz von Leben und Gesund
heit der Bürger sowie von materiellen Werten.

Die Volkskammer beschließt daher folgendes Gesetz:

Geltungsbereich

51
(1) Dieses Gesetz regelt den Verkehr mit Sprengstoffen, 

sprengkräftigen Zündmitteln und pyrotechnischen Erzeugnis
sen mit Eigenschaften von Sprengstoffen (nachfolgend Spreng
mittel genannt) sowie mit anderen Explosivstoffen.

(2) Der Verkehr umfaßt die Herstellung, die Verarbeitung, 
den Vertrieb, den Erwerb, den Besitz, die Lagerung, die Auf
bewahrung, den Transport (Binnentransport, Ausfuhr, Ein
fuhr und Durchfuhr) und die Verwendung von Sprengmit
teln und anderen Explosivstoffen.

§ 2

(1) Dieses Gesetz gilt auch für Gegenstände, die Explosiv
stoffe enthalten. Ausgenommen davon sind patronierte Muni
tion und Kartuschen.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für nichtsprengkräftige Zündmit
tel und zulassungspflichtiges Sprengzubehör sowie pyrotech

nische Erzeugnisse ohne Eigenschaften von Sprengstoffen, so
weit dies im Gesetz oder in den zu seiner Durchführung er
lassenen Rechtsvorschriften ausdrücklich bestimmt wird.

§3
Der Verkehr mit Sprengmitteln und anderen Explosivstof

fen, nichtsprengkräftigen Zündmitteln und zulassungspflich
tigem Sprengzubehör in den bewaffneten Organen und der 
Zivilverteidigung regelt sich nach gesonderten Bestimmungen 
der zuständigen Minister.

§4
Begriffsbestimmungen

(1) Sprengstoffe sind zum Sprengen geeignete Explosivstoffe.
(2) Sprengkräftige Zündmittel sind Mittel mit sprengkräf

tigen Bestandteilen, die zur Einleitung einer Detonation die
nen.

(3) Pyrotechnische Erzeugnisse sind Erzeugnisse, die che
mische Verbindungen oder Gemische mit Eigenschaften von 
Sprengstoffen enthalten, oder Erzeugnisse mit chemischen 
Verbindungen oder Gemischen ohne Eigenschaften von 
Sprengstoffen, die zur Erzeugung von Licht-, Wärme-, Nebel-, 
Schall- oder Bewegungswirkung oder für festgelegte Abbrand
geschwindigkeiten in Verzögerungssätzen verwendet werden.

(4) Explosivstoffe sind chemische Verbindungen oder Ge
mische, die sich durch Wärmeeinwirkung, mechanische Ein-


